
Be s c h l u s s v o r l a g e
Vorlage Nr.: 2023/229

Datum der Freigabe: 01.11.2023

Betreff

Antrag der Fraktionen CDU, SSW, Grüne und LWG: Durchführung einer
Ortsteilbürgerversammlung für den Ortsteil Olpenitzdorf

Sach- und Rechtslage:

Finanzielle Auswirkungen:

[ ] JA [ ] NEIN
Betroffenes Produktkonto:
Ergebnisplan [ ] Finanzplan [ ]
Produktverantwortung: Abschreibungsdauer:
Haushaltsansatz im lfd. Jahr:AfA / Jahr:
Noch zur Verfügung stehende Mittel:
Deckungsvorschlag:
Auswirkung auf die Haushaltskonsolidierung:
Besonderheiten:

Umweltauswirkungen:

[ ] JA [ ] NEIN
 
Kurzbeschreibung der erwarteten Umweltauswirkungen:

Vorschläge für die Minimierung der Umweltauswirkungen:
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt, die zeitnahe Einberufung einer Ortsteilbürgerversammlung für
den Ortsteil Olpenitzdorf gemäß §16b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein sowie §10
der Hauptsatzung der Stadt Kappeln. Die Einladende ist die Bürgervorsteherin der Stadt

Amt: Bürgermeister Datum: 01.11.2023
Bearb.: Jörg Exner Wiedervorl.
Berichterst. Marcus Petersen

Beratungsfolge Termin Behandlung

Stadtvertretung Kappeln 15.11.2023 öffentlich

Abzeichnungslauf



Kappeln .
Inhalt der Bürgerversammlung soll sein, dass den betroffenen Bürgern dargelegt wird , welche
Maßnahmen möglich sind, um das Ortsbild zu erhalten bzw. neue Baumaßnahmen zu steuern.
Auf der Ortsteilbürgerversammlung soll von der Verwaltung dargelegt werden:

 Welche Möglichkeiten und Grenzen bietet das „bauliche Einvernehmen" nach
§14BauGB?

 Möglichkeiten/Grenzen einer Ortsgestaltungssatzung
 Möglichkeiten/Grenzen eines Bebauungsplanes
 Kurzfristige Möglichkeiten, beispielweise Aufstellungsbeschluss eines B-Planes und

Erlass einer Veränderungssperre
 Im Rahmen der Ortsteilbürgerversammlung soll den Bürgern gemäß §10(4) die

Möglichkeit gegeben werden, über einzelne umzusetzende Maßnahmen abzustimmen.
Diese sind gern. § 10(6) auf der folgenden Stadtvertretersitzung zu beraten

.

Anlage(n)
Antrag auf Buergerversammlung Olpenitzdorf


